Hinweise zum Anfertigen einer Diplomarbeit
aoUniv.-Prof. Dr. Rudolf Feik

Nachstehende Anmerkungen verstehen sich als Ergänzung zu den an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät geltenden Diplomarbeitsbestimmungen (zB hinsichtlich Deckblatt, CD-ROM, etc; vgl dazu den Leitfaden des Fakultätsbüros, welcher auf der homepage abrufbar ist).

Thema: Suchen Sie sich ein Thema, das Sie wirklich interessiert. Das erleichtert das Schreiben unge​mein. Idealerweise haben Sie selbst einen Themenvorschlag; einige Vorschläge für Diplomarbeiten finden Sie am Ende dieser Info.

Disposition: Notieren Sie die wesentlichen thematischen und/oder methodischen Fragestellungen, denen Sie nachgehen wollen. Machen Sie das aber nicht, ohne zuvor einen ersten Blick in die ein​schlä​gige Literatur und Judikatur geworfen zu haben. Die Disposition ist vorzulegen und zu genehmi​gen.
Anforderungen an eine Diplomarbeit: Die Diplomarbeit ist eine wissenschaftliche Arbeit. Sie erfor​dert zwar nicht zwingend eigenständige neue wissenschaftliche Erkenntnisse, muss aber hinsichtlich der formalen und inhaltlichen Kriterien entsprechen. Nähere Informationen dazu können Sie ein​schlä​gigen Publikationen entnehmen (zB Kerschner, Wissenschaftliche Arbeitstechnik und -methodik für Juristen; Karmasin/Ribing, Die Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten; Busch/Konrath, Schreib​Guide Jus); dort finden Sie auch Hinweise, wie Sie an solch ein Projekt herangehen sollten. Die Recherche in Rechtsdatenbanken und Bibliotheken ist aber jedenfalls eine ganz wesentliche Aufgabe einer Diplom​arbeit. Unterschätzen Sie nicht den Zeitaufwand, den das Verfassen einer Diplomarbeit erfor​dert!
Formale Anforderungen: 

Schriftgröße und Zeilenabstand: Verwenden Sie 12-Zoll-Schrift (Times New Roman) oder 11-Zoll-Schrift (Arial) für den Haupttext und 10-Zoll-Schrift (Times New Roman) oder 9-Zoll-Schrift (Arial) für den Fußnotentext. Beide Textblöcke sind im Blocksatz zu formatieren. Schreiben Sie den Haupttext mit 1,5-Zeilenabstand, den Fußnotentext einzeilig. Leerzeilen nach Absät​zen sind nicht erforderlich.
Seitenrand: Schinden Sie nicht durch zu große Ränder zusätzliche Seiten; das fällt auf. Lassen Sie aber am linken Seitenrand mindestens 2,5 cm Rand, damit die Arbeit gebunden werden kann.
Umfang: Der Umfang ist grundsätzlich themenabhängig und zunächst nebensächlich; gute Arbeiten sind idR aber nicht zu kurz. Als Ziel sollten etwa 60 Seiten gelten.

Gliederung: Die Diplomarbeit muss ein Literaturverzeichnis und ein Inhaltsverzeichnis enthalten. Sinn​voller​weise schreiben Sie auch eine Einleitung, in der Sie das Untersuchungsziel (und allen​falls auch die Methoden) darstellen. 

Formalia: Nachdem die ganze Welt Ihre Arbeit entlehnen kann: Bemühen Sie sich um eine klare Sprache und die Minimierung von Tipp- oder Rechtschreibfehlern!

Zitate: Eine wissenschaftliche Arbeit wird ohne Zitate nicht auskommen. Idealerweise halten Sie sich dabei an Friedl/Loebenstein, Abkürzungs- und Zitierregeln der österreichischen Rechtssprache und europarechtlicher Rechtsquellen (6. Auflage, 2008). 
Einige Grundsätze und Beispiele seien aber bereits hier angemerkt:
Literaturzitat im Text

Autor kursiv, Mitverfasser durch Schrägstrick trennen (Walter/Mayer), bei Doppelname Bindestrich (Hofer-Zeni)



Beispiel:
Thun-Hohenstein/Cede/Hafner, Europarecht5 (2005) 23.

Titel der Arbeit ohne Anführungszeichen, Trennung vom Autor durch Beistrich



Beispiel:
Benkert, Rio-Konferenz 1992, NuR 1994, 12




Rill, Gewerbekompetenz, in Korinek (Hrsg), Gewerberecht (1995) 3




Schäffer, Kriterien der Auslegung, in Rill-FS (1996) 595




Walter/Mayer, Bundesverfassungsrecht9 (2000) Rz 97

Bei Folgezitaten bzw wenn im Literaturverzeichnis ein Kurztitel angeführt wird, ist auch eine Kurzversion möglich




Beispiel: 
Benkert, NuR 1994, 12; Schäffer in Rill-FS 595; Walter/Mayer, Bundesverfassungsrecht, Rz 97

Fußnoten

Grundsatz 1: 
Jeder Text muss auch ohne Fußnoten in sich verständlich und vollständig sein. ( Nicht in Fußnoten gehören  Ausführungen, die zum Verständnis des Textes oder zur schlüssigen Argumentation des Verfassers erforderlich sind.

Grundsatz 2: 
Jede Fußnote beginnt mit einem Großbuchstaben oder einer Zahl und endet mit einem Punkt, Ruf- oder Frage​zeichen. 

Grundsatz 3: 
Sofern sich die Fußnote nicht auf ein bestimmtes Wort bezieht, wird sie nach dem Satzzeichen gesetzt. 

Aufgabe von Fußnoten:

Fundstelle der zitierten Meinung/Judikatur



Beispiel: 
__________


 
1       So Walter/Mayer, Bundesverfassungsrecht, Rz 1327.

Fundstelle abweichender Meinungen und Einwendungen



Beispiel: 
__________

2       So Walter/Mayer, Bundesverfassungsrecht, Rz 1327; aA Koja, Allgemeine Staatslehre 237 mwN, sowie Raschauer, Kommentar zum WRG, § 105, Anm 27, der auf die besondere Funktion dieses Rechtsbehelfs hin​weist. 

zusätzliche bibliographische Angaben



Beispiel: 
__________

3 So Walter/Mayer, Bundesverfassungsrecht, Rz 1327. Vgl auch Berka, Persönlichkeitsschutz, JRP 1996, 234, sowie VfSlg 12.329/1990.

Querverweise innerhalb der Arbeit



Beispiel: 
__________

4 Vgl oben II. A. 3. sowie die in FN 75 angeführte Judikatur.

unterstützendes Zitat, das den Textfluss gestört hätte









Beispiel: 
__________


5      Im Übrigen verweist Korinek, Gleichheitssatz, ZfV 1992, 232, auf völkerrechtliche Verpflich​tungen aufgrund der Rassendiskriminierungskonvention. Eine Darstellung dieser internationalen Vorgaben würde allerdings den Rahmen dieser Arbeit sprengen und unterbleibt daher; vgl dazu statt vieler Schreuer, Discrimination, ArchVR 1978, 488.
Themenvorschläge für Diplomarbeiten bei Dr. Feik:

· Das Recht auf eine gute Verwaltung

· Governance – Das neue Leitbild der Verwaltung

· Equality Governance: Gender Mainstreaming in Verwaltung und Politik

· Die Ministeranklage nach Art 142 und 143 B-VG
· Das Interpellationsrecht als Mittel der parlamentarischen Kontrolle
· Citizenship – Ein neues Modell der Zugehörigkeit?

· Studierendenfreizügigkeit: Hochschulzugang, Sozialleistungen

· Der „Terrorismus-acquis“ der EU

· Das österreichische „EU-Polizeikooperationsgesetz“

· Der amerikanische Freedom of Information Act

· Der Asylgerichtshof: Grundsatzentscheidungen und anzuwendendes Verfahrensrecht 

· „Nachfluchtgründe“ im Aslyrecht

· Die Schubhaft

· Analyse der VfGH- und VwGH-Judikatur zur UnionsbürgerRL 2004/38/EG

· Analyse der VfGH- und VwGH-Judikatur zur FamilienzusammenführungsRL 2003/86/EG

· Der Asylrechts-acquis in der Judikatur des VwGH 

· Das Assoziationsabkommen EWG – Türkei: Neuere fremdenrechtliche Judikatur des EuGH so​wie der deutschen und österreichischen Gerichte 
· Das Demokratieprinzip in der VfGH-Judikatur

· „Öffentliche Interessen“ als Entscheidungsdeterminanten des Umweltrechts

· Die Akteneinsicht

· Zustellmängel und ihre Heilung

· Verwaltungsverfahrensrechtliche Fragen der europäische Zusammenarbeit der Verwaltungen

· Energieeffizienz im Umweltrecht

· Lärmrecht – ein Überblick 
